
ZWEITE MITTEILUNG DES MASSEVERWALTERS 

IN DER INSOLVENZ DER  

SUN CONTRACTING AG 

LIECHTENSTEIN 

AKTENZEICHEN: 07 KO.2025.425 

1. Wichtiger Hinweis zu Nachrangdarlehen 

Zu nachrangigen Forderungen zählen alle Forderungen aus eigenkapitalersetzenden 
Leistungen und Forderungen, bei denen ein Rangrücktritt besteht (nachrangiges Kapital 
bzw. Darlehen). Sohin zählen bspw. Anleger, die Nachrangdarlehen gezeichnet haben, als 
nachrangige Gläubiger.  

Nachrangige Forderungen sind vorerst nicht anzumelden. Eine Anmeldung hat erst dann 
zu erfolgen, wenn das Konkursgericht zu einem späteren Zeitpunkt ausdrücklich und 
schriftlich durch eine Bekanntmachung in der Ediktsdatei dazu auffordert. 
Nachranggläubigern entstehen dadurch keine Mehrkosten. Vorzeitig angemeldete 
nachrangige Forderungen werden nicht behandelt. Hinweise auf die Nachrangigkeit 
Ihrer Forderung finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen. 

2. Wichtiger Hinweis zur Prüfungstagsatzung am 21.01.2026 

Am 21.01.2026 findet die allgemeine Prüfungstagsatzung im Insolvenzverfahren der Sun 
Contracting AG statt. Die Anwesenheit von Gläubigern bei dieser Tagsatzung ist nicht 
erforderlich. 

Aufgrund der Vielzahl der angemeldeten Forderungen ist nicht vorgesehen, dass der 
Masseverwalter bei dieser ersten Prüfungstagsatzung zu den einzelnen Forderungen der 
Gläubiger inhaltliche Erklärungen abgibt.  


